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Strukturierung des AuslandsvertriebsStrukturierung des Auslandsvertriebs

Strukturierung des Auslandsvertriebs (Strukturierung des Auslandsvertriebs (ÜÜberblick)berblick)
nn Phase der MarkterschliePhase der Markterschließßungung

nn DirektvertriebDirektvertrieb
nn Errichtung eines ReprErrichtung eines Reprääsentationsbsentationsbüürosros

nn Zur Erlangung voller MarktprZur Erlangung voller Marktprääsenzsenz
nn Tochtergesellschaft oder BetriebsstTochtergesellschaft oder Betriebsstäätte als tte als 

GrundfrageGrundfrage
nn Tochtergesellschaft: Ausgestaltung als VertragsTochtergesellschaft: Ausgestaltung als Vertrags--

hhäändlerndler, Kommission, Kommissionäär oder Handelsvertreterr oder Handelsvertreter



Strukturierung des AuslandsvertriebsStrukturierung des Auslandsvertriebs

Direktvertrieb / DirektgeschDirektvertrieb / Direktgeschääftft
nn InlInläändisches Produktionsunternehmen ndisches Produktionsunternehmen üübernimmt selbst bernimmt selbst 

den Vertrieb ins Auslandden Vertrieb ins Ausland
nn „„Leistungsaustausch Leistungsaustausch üüber die Grenzeber die Grenze““ ohne festen ohne festen 

StStüützpunkt im Ziellandtzpunkt im Zielland
nn Zivilrechtliche Grundlage: v. a. Kaufvertrag, Werkvertrag, Zivilrechtliche Grundlage: v. a. Kaufvertrag, Werkvertrag, 

DarlehensvertragDarlehensvertrag
nn Gesamter Gewinn aus ProduktionsGesamter Gewinn aus Produktions-- und und VertriebsVertriebs--

ttäätigkeittigkeit unterliegt im Inland der Besteuerungunterliegt im Inland der Besteuerung
nn Besonderheit: Liefergewinnbesteuerung Besonderheit: Liefergewinnbesteuerung 



Strukturierung des AuslandsvertriebsStrukturierung des Auslandsvertriebs

ReprReprääsentationsbsentationsbüüro ro 
nn TTäätigkeiten autigkeiten außßerhalb der betriebswirtschaftlichen erhalb der betriebswirtschaftlichen 

Kernzone des UnternehmensKernzone des Unternehmens
nn z. B. Erteilung von Auskz. B. Erteilung von Ausküünften zu Produkten, Werbung, nften zu Produkten, Werbung, 

Entgegennahme von BestellungenEntgegennahme von Bestellungen
nn I. d. R. BetriebsstI. d. R. Betriebsstäätte gem. tte gem. §§ 12 AO (bzw. vergleichbare  12 AO (bzw. vergleichbare  

Vorschrift des Vorschrift des auslausläändnd. Steuerrechts) . Steuerrechts) 
nn I. d. R. keine BetriebsstI. d. R. keine Betriebsstäätte nach Abkommensrecht tte nach Abkommensrecht 

(Art. 5 Abs. 4 OECD(Art. 5 Abs. 4 OECD--MA)MA)
nn Gesamter Gewinn aus ProduktionsGesamter Gewinn aus Produktions-- und und VertriebstVertriebstäätigtig--

keitkeit unterliegt im Inland der Besteuerung unterliegt im Inland der Besteuerung 



Strukturierung des AuslandsvertriebsStrukturierung des Auslandsvertriebs

BetriebsstBetriebsstäätte  tte  
nn feste Geschfeste Geschääftseinrichtung oder Anlage, die der Tftseinrichtung oder Anlage, die der Täätigkeit tigkeit 

des Unternehmens dient (des Unternehmens dient (§§ 12 S. 1 AO)12 S. 1 AO)
nn rechtlich unselbstrechtlich unselbstäändiger Teil des Gesamtunternehmens; ndiger Teil des Gesamtunternehmens; 

keine Vertrkeine Verträäge zwischen Stammhaus und Betriebsstge zwischen Stammhaus und Betriebsstäättette
nn beschrbeschräänkte Steuerpflicht im Auslandnkte Steuerpflicht im Ausland
nn Ermittlung BetriebsstErmittlung Betriebsstäätteneinktteneinküünfte: Gemnfte: Gemäßäß innerstaatlinnerstaatl. . 

Recht der betreffenden StaatenRecht der betreffenden Staaten
nn Abkommensrecht (Art. 5, Art. 7 OECDAbkommensrecht (Art. 5, Art. 7 OECD--MA)MA)

nn GrdsGrds. engere Begriffsdefinition, aber Tendenz zur  . engere Begriffsdefinition, aber Tendenz zur  
Ausweitung (vgl. Tz. 4.1 ff. OECDAusweitung (vgl. Tz. 4.1 ff. OECD--MK)MK)

nn BetriebsstBetriebsstäättenprinzipttenprinzip
nn Gewinnzurechnung gem. Gewinnzurechnung gem. dealingdealing--atat--armarm‘‘ss lengthlength--principleprinciple

Auslegung OECD: Auslegung OECD: functionallyfunctionally separate separate entityentity approachapproach



Strukturierung des AuslandsvertriebsStrukturierung des Auslandsvertriebs

TochtergesellschaftTochtergesellschaft
nn Juristische Person; rechtlich selbstJuristische Person; rechtlich selbstäändiges Unternehmenndiges Unternehmen
nn VertrVerträäge mit Muttergesellschaft und anderen ge mit Muttergesellschaft und anderen KonzernKonzern--

gesellschaftengesellschaften sind msind mööglich (vertragliche Funktionsglich (vertragliche Funktions-- und und 
Risikoverteilung)Risikoverteilung)

nn TG im Ausland unbeschrTG im Ausland unbeschräänkt steuerpflichtignkt steuerpflichtig
nn EigenstEigenstäändige ndige EinkEinküünfteermittlungnfteermittlung der TGder TG

nn bei Unangemessenheit der vertraglichen Vereinbarungen bei Unangemessenheit der vertraglichen Vereinbarungen 
ggf. ggf. EinkEinküünftekorrekturnftekorrektur

nn InlInläändische Korrekturnormen: verdeckte ndische Korrekturnormen: verdeckte GewinnGewinn--
ausschausschüüttungttung, verdeckte Einlage, , verdeckte Einlage, §§ 1 1 AStGAStG

nn Abkommensrechtliche ErmAbkommensrechtliche Ermäächtigungsnorm: chtigungsnorm: 
Art. 9 OECDArt. 9 OECD--MAMA



Vertriebsmodelle

Vertragshändler Kommissionär Handelsvertreter

Vertriebs-
gesellschaft

Stripped buy and 
sell distributor Low risk distributor

VertriebsmodelleVertriebsmodelle



VertriebsmodelleVertriebsmodelle

VertragshVertragshäändler (Eigenhndler (Eigenhäändler) (1)ndler) (1)
nn EinEin-- und Verkauf der Produkte des Herstellers im und Verkauf der Produkte des Herstellers im 

eigenen Namen und auf eigene Rechnungeigenen Namen und auf eigene Rechnung
nn I. d. R. I. d. R. ÜÜbernahme sbernahme säämtlicher Vertriebstmtlicher Vertriebstäätigkeiten tigkeiten 

(Vertriebsgesellschaft)(Vertriebsgesellschaft)
nn Erwerb des Eigentums an den ProduktenErwerb des Eigentums an den Produkten
nn Aufzeichnung des gesamten Warenflusses Aufzeichnung des gesamten Warenflusses 
nn ÜÜbernahme des Absatzrisikosbernahme des Absatzrisikos
nn VergVergüütung: tung: i.d.Ri.d.R. Wiederverkaufspreismethode. Wiederverkaufspreismethode



VertriebsmodelleVertriebsmodelle

VertragshVertragshäändler (Eigenhndler (Eigenhäändler) (2) ndler) (2) 
Praxis: AbstufungenPraxis: Abstufungen

=> Gesellschaften mit reduziertem Funktions=> Gesellschaften mit reduziertem Funktions-- und/oder  und/oder  
RisikoumfangRisikoumfang

nn StrippedStripped buybuy sellsell distributordistributor
nn Low Low riskrisk distributordistributor
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
nn KommissionKommissionäärr
nn HandelsvertreterHandelsvertreter



VertriebsmodelleVertriebsmodelle

KommissionKommissionäär r 
nn Vertrieb der Produkte des Herstellers im eigenen Namen Vertrieb der Produkte des Herstellers im eigenen Namen 

ffüür Rechnung des Herstellers (vgl. r Rechnung des Herstellers (vgl. §§ 383 HGB)383 HGB)
nn GeschGeschääftsbesorgungsfunktionftsbesorgungsfunktion
nn Ggf. Ggf. ÜÜbernahme weiterer Vertriebstbernahme weiterer Vertriebstäätigkeiten tigkeiten 
nn Kein Erwerb des Eigentums an den ProduktenKein Erwerb des Eigentums an den Produkten
nn Kein Absatzrisiko, nur indirektes VertriebsrisikoKein Absatzrisiko, nur indirektes Vertriebsrisiko
nn VergVergüütung: Angemessene Provisiontung: Angemessene Provision



VertriebsmodelleVertriebsmodelle

Handelsvertreter Handelsvertreter 
nn Vertrieb der Produkte des Herstellers im Namen und fVertrieb der Produkte des Herstellers im Namen und füür r 

Rechnung des Herstellers (vgl. Rechnung des Herstellers (vgl. §§ 84 HGB)84 HGB)
nn GeschGeschääftsbesorgungsfunktionftsbesorgungsfunktion
nn Ggf. Ggf. ÜÜbernahme weiterer Vertriebstbernahme weiterer Vertriebstäätigkeiten tigkeiten 
nn Kein Erwerb des Eigentums an den ProduktenKein Erwerb des Eigentums an den Produkten
nn Kein AbsatzrisikoKein Absatzrisiko
nn VergVergüütung: Angemessene Provision  tung: Angemessene Provision  
nn Angestellter Vertreter: Reisender (Angestellter Vertreter: Reisender (§§ 84 Abs. 2 HGB)84 Abs. 2 HGB)



VertriebsmodelleVertriebsmodelle

Handelsvertreter vs. ReisenderHandelsvertreter vs. Reisender
nn Entscheidungsproblem des HerstellersEntscheidungsproblem des Herstellers
nn Prinzipiell FunktionsidentitPrinzipiell Funktionsidentitäätt
nn Unterschiedlicher Grad der WeisungsabhUnterschiedlicher Grad der Weisungsabhäängigkeitngigkeit
nn Unterschiedliche VergUnterschiedliche Vergüütungsformtungsform
nn Keine generelle Vorteilhaftigkeit eines bestimmten Keine generelle Vorteilhaftigkeit eines bestimmten 

VertretertypsVertretertyps



VertriebsmodelleVertriebsmodelle

Handelsvertreter vs. Reisender Handelsvertreter vs. Reisender -- KostenvergleichKostenvergleich

KostenKosten

UmsatzUmsatz

HandelsvertreterHandelsvertreter

ReisenderReisender

UUkritkrit



VertreterbetriebsstVertreterbetriebsstäättette
1. 1. ÜÜberblickberblick

Steuerliche Problematik:  VertreterbetriebsstSteuerliche Problematik:  Vertreterbetriebsstäättette
nn Vertreter ist sog. stVertreter ist sog. stäändiger Vertreterndiger Vertreter
nn Durch stDurch stäändige Vertretung wird eine intensive ndige Vertretung wird eine intensive öörtliche rtliche 

Beziehung des Unternehmens zum Quellenstaat Beziehung des Unternehmens zum Quellenstaat 
hergestellt, vergleichbar einer festen Einrichtung. hergestellt, vergleichbar einer festen Einrichtung. 
Rechtsfolge: Besteuerungsrecht des Quellenstaates Rechtsfolge: Besteuerungsrecht des Quellenstaates 
(sog. Vertreterbetriebsst(sog. Vertreterbetriebsstäätte)tte)

nn StStäändiger Vertreter: ndiger Vertreter: §§ 13 AO13 AO
nn VertreterbetriebsstVertreterbetriebsstäätte: Art. 5 Abs. 5 OECDtte: Art. 5 Abs. 5 OECD--MAMA



VertreterbetriebsstVertreterbetriebsstäättette
1. 1. ÜÜberblickberblick

MuttergesellschaftMuttergesellschaft
Produkthersteller (H)Produkthersteller (H)

StStäändigerndiger
VertreterVertreter

VertreterVertreter--
betriebsstbetriebsstäättette Kunde (K)Kunde (K)

LieferungLieferung„„VertretungsvertragVertretungsvertrag““

„„besorgtbesorgt““ Vertrag H Vertrag H -- KK

InlandInland

AuslandAusland



VertreterbetriebsstVertreterbetriebsstäättette
2. Ankn2. Anknüüpfungstatbestpfungstatbestäände nde innerstaatlinnerstaatl. Recht . Recht 

StStäändiger Vertreter (ndiger Vertreter (§§ 13 AO)13 AO)
nn StStäändiger Vertreter ist eine Person, die nachhaltig die ndiger Vertreter ist eine Person, die nachhaltig die 

GeschGeschääfte eines Unternehmens besorgt und dabei dessen fte eines Unternehmens besorgt und dabei dessen 
Sachweisungen unterliegt. Sachweisungen unterliegt. 
StStäändiger Vertreter ist insbesondere eine Person, die fndiger Vertreter ist insbesondere eine Person, die füür ein r ein 
Unternehmen nachhaltigUnternehmen nachhaltig
1.  Vertr1.  Verträäge abschliege abschließßt oder vermittelt oder Auftrt oder vermittelt oder Aufträäge einholt  ge einholt  

oderoder
2.  einen Bestand von G2.  einen Bestand von Güütern oder Waren unterhtern oder Waren unterhäält und lt und 

davon Auslieferungen vornimmt. davon Auslieferungen vornimmt. 
nn AuslAusläändische Rechtsordnungen? ndische Rechtsordnungen? 

=> => äähnliche Begriffsbestimmungenhnliche Begriffsbestimmungen



VertreterbetriebsstVertreterbetriebsstäättette
2. Ankn2. Anknüüpfungstatbestpfungstatbestäände nde innerstaatlinnerstaatl. Recht. Recht

Wesentliche Inhalte des VertreterbegriffsWesentliche Inhalte des Vertreterbegriffs
§§ GeschGeschääftsbesorgung fftsbesorgung füür ein anderes Unternehmen r ein anderes Unternehmen 

(Gesch(Geschääftsherr, Prinzipal)ftsherr, Prinzipal)
§§ Nachhaltigkeit (StNachhaltigkeit (Stäändigkeit)ndigkeit)
§§ Weisungsgebundenheit des VertretersWeisungsgebundenheit des Vertreters
§§ Sachliche WeisungsgebundenheitSachliche Weisungsgebundenheit
§§ PersPersöönliche Weisungsgebundenheit ? nliche Weisungsgebundenheit ? 



VertreterbetriebsstVertreterbetriebsstäättette
2. Ankn2. Anknüüpfungstatbestpfungstatbestäände nde innerstaatlinnerstaatl. Recht. Recht

BeschrBeschräänkte Steuerpflicht (nkte Steuerpflicht (§§ 49 Abs. 1 Nr. 2a EStG)49 Abs. 1 Nr. 2a EStG)
nn EinkEinküünfte aus Gewerbebetrieb, fnfte aus Gewerbebetrieb, füür die im Inlandr die im Inland

nn eine Betriebssteine Betriebsstäätte unterhalten wird, oder tte unterhalten wird, oder 
nn ein stein stäändiger Vertreter bestellt istndiger Vertreter bestellt ist

nn Intention Gesetzgeber (Intention Gesetzgeber (KStGKStG 1922)1922)
nn Wirtschaftlich im Wesentlichen gleiche VerhWirtschaftlich im Wesentlichen gleiche Verhäältnisse ltnisse 
nn Keine Umgehung der inlKeine Umgehung der inläändischen Steuerpflichtndischen Steuerpflicht



VertreterbetriebsstVertreterbetriebsstäättette
2. Ankn2. Anknüüpfungstatbestpfungstatbestäände nde innerstaatlinnerstaatl. Recht. Recht

SteuerermSteuerermäßäßigung bei ausligung bei ausläändischen Einkndischen Einküünften nften 
((§§ 34d Nr. 2a EStG)34d Nr. 2a EStG)

nn EinkEinküünfte aus Gewerbebetrieb, dienfte aus Gewerbebetrieb, die
nn durch eine in einem ausldurch eine in einem ausläändischen Staat ndischen Staat belegenebelegene

BetriebsstBetriebsstäätte oder tte oder 
nn durch einen in einem ausldurch einen in einem ausläändischen Staat tndischen Staat täätigen tigen 

ststäändigen Vertreter erzielt werdenndigen Vertreter erzielt werden



VertreterbetriebsstVertreterbetriebsstäättette
3. Regelung im Abkommensrecht3. Regelung im Abkommensrecht

VertreterbetriebsstVertreterbetriebsstäätte (Art. 5 Abs. 5 OECDtte (Art. 5 Abs. 5 OECD--MA)MA)
nn „„Ist eine Person Ist eine Person –– mit Ausnahme eines unabhmit Ausnahme eines unabhäängigen Vertreters ngigen Vertreters 

i. S. d.  Abs. 6 i. S. d.  Abs. 6 –– ffüür ein Unternehmenr ein Unternehmen ttäätig und besitzt sie in tig und besitzt sie in 
einem Vertragsstaat die einem Vertragsstaat die VollmachtVollmacht, , im Namen des im Namen des UnternehUnterneh--
mensmens VertrVerträäge abzuschliege abzuschließßenen, und , und üübt sie die Vollmacht dort bt sie die Vollmacht dort 
gewgewööhnlich aushnlich aus, so wird das Unternehmen , so wird das Unternehmen ungeachtetungeachtet der Abs. der Abs. 
1 und 2 1 und 2 so behandelt, als habeso behandelt, als habe es in diesem Staat fes in diesem Staat füür alle von r alle von 
der Person fder Person füür das Unternehmen ausger das Unternehmen ausgeüübten Tbten Täätigkeiten eine tigkeiten eine 
BetriebsstBetriebsstäätte, es sei denn, diese Ttte, es sei denn, diese Täätigkeiten beschrtigkeiten beschräänken sich nken sich 
auf die in Abs. 4 genannten Tauf die in Abs. 4 genannten Täätigkeiten, die, wtigkeiten, die, wüürden sie durch rden sie durch 
eine feste Gescheine feste Geschääftseinrichtung ausgeftseinrichtung ausgeüübt, diese Einrichtung bt, diese Einrichtung 
nach dem genannten Absatz nicht zu einer Betriebsstnach dem genannten Absatz nicht zu einer Betriebsstäätte tte 
machen.machen.““



VertreterbetriebsstVertreterbetriebsstäättette
3. Regelung im Abkommensrecht3. Regelung im Abkommensrecht

VertreterbetriebsstVertreterbetriebsstäättette
TatbestandsvoraussetzungenTatbestandsvoraussetzungen
nn AbhAbhäängiger Vertreterngiger Vertreter
nn AbschlussvollmachtAbschlussvollmacht
nn GewGewööhnliche Aushnliche Ausüübung der Vollmachtbung der Vollmacht
nn Keine ausschlieKeine ausschließßlich vorbereitenden Tlich vorbereitenden Täätigkeiten / tigkeiten / 

HilfstHilfstäätigkeitentigkeiten
RechtsfolgeRechtsfolge
nn Fiktion => Vertretenes Unternehmen wird so behandelt, Fiktion => Vertretenes Unternehmen wird so behandelt, 

als habe es im anderen Staat eine Betriebsstals habe es im anderen Staat eine Betriebsstäättette



VertreterbetriebsstVertreterbetriebsstäättette
3. Regelung im Abkommensrecht3. Regelung im Abkommensrecht

UnabhUnabhäängiger Vertreter (Art. 5 Abs. 6 OECDngiger Vertreter (Art. 5 Abs. 6 OECD--MA)MA)
nn „„Ein Unternehmen wird nicht schon deshalb so Ein Unternehmen wird nicht schon deshalb so 

behandelt, als habe es eine Betriebsstbehandelt, als habe es eine Betriebsstäätte in einem tte in einem 
Vertragsstaat, weil es dort seine GeschVertragsstaat, weil es dort seine Geschääftstftstäätigkeit tigkeit 
durch einen Makler, Kommissiondurch einen Makler, Kommissionäär oder einen anderen r oder einen anderen 
unabhunabhäängigen Vertreter ausngigen Vertreter ausüübt, sofern diese Personen bt, sofern diese Personen 
im Rahmen ihrer ordentlichen Geschim Rahmen ihrer ordentlichen Geschääftstftstäätigkeit tigkeit 
handeln.handeln.““



VertreterbetriebsstVertreterbetriebsstäättette
4. Offene Fragen4. Offene Fragen

nn Rechtfertigung des Vertretertatbestands dem Rechtfertigung des Vertretertatbestands dem 
Grunde nach?Grunde nach?
nn Literatur fordert z. T. Abschaffung Literatur fordert z. T. Abschaffung 
nn keine hinreichende Verwurzelung des Unternehmens keine hinreichende Verwurzelung des Unternehmens 

bei blobei bloßßer Vertretungster Vertretungstäätigkeittigkeit
nn BIAC 2004: BIAC 2004: ““The fact that an authority to conclude The fact that an authority to conclude 

contracts is exercised does not create sufficient contracts is exercised does not create sufficient 
economic involvement to assume a PE to exist.economic involvement to assume a PE to exist.””



VertreterbetriebsstVertreterbetriebsstäättette
4. Offene Fragen4. Offene Fragen

nn Feste GeschFeste Geschääftseinrichtung des Vertreters im ftseinrichtung des Vertreters im 
Vertretungsstaat?Vertretungsstaat?
nn Literatur fordert z. T. feste Einrichtung (BetriebsstLiteratur fordert z. T. feste Einrichtung (Betriebsstäätte) tte) 

des Vertreters im Quellenstaat. Andernfalls sei keine des Vertreters im Quellenstaat. Andernfalls sei keine 
Gleichbehandlung mit der Situation gegeben, in der Gleichbehandlung mit der Situation gegeben, in der 
der Unternehmer die Geschder Unternehmer die Geschääfte dort selbst fte dort selbst 
wahrnehmewahrnehme

nn H. M. im Schrifttum sowie OECD: Nicht erforderlichH. M. im Schrifttum sowie OECD: Nicht erforderlich



VertreterbetriebsstVertreterbetriebsstäättette
4. Offene Fragen4. Offene Fragen

nn Erfordernis der Nachhaltig (Erfordernis der Nachhaltig („„gewgewööhnliche Aushnliche Ausüübung bung 
der Vollmachtder Vollmacht““))
nn Konkretisierung Konkretisierung ääuußßerst problematisch. Allgemein: erst problematisch. Allgemein: 

Anlehnung an die fAnlehnung an die füür feste Geschr feste Geschääftseinrichtungen ftseinrichtungen 
mamaßßgeblichen Bestimmungengeblichen Bestimmungen

nn BFH zu BFH zu DBADBA--PortugalPortugal (Urt. v. 3.8.2005 I R 87/04): (Urt. v. 3.8.2005 I R 87/04): 
Aufenthalt des Vertreters von bis zu 60 Tagen im Jahr Aufenthalt des Vertreters von bis zu 60 Tagen im Jahr 
nicht ausreichendnicht ausreichend



VertreterbetriebsstVertreterbetriebsstäättette
4. Offene Fragen4. Offene Fragen

nn KommissionKommissionäär als r als betriebsstbetriebsstäättenbegrttenbegrüündenderndender
Vertreter? Vertreter? 

nn GeschGeschääftsfftsfüührer einer Kapitalgesellschaft als hrer einer Kapitalgesellschaft als 
betriebsstbetriebsstäättenbegrttenbegrüündenderndender Vertreter?Vertreter?



VertreterbetriebsstVertreterbetriebsstäättette
4. Offene Fragen4. Offene Fragen

nn Gewinnzurechnung bei VertreterbetriebsstGewinnzurechnung bei Vertreterbetriebsstäättentten
1. Nullsummentheorie (h. M.)1. Nullsummentheorie (h. M.)
nn VertreterbetriebsstVertreterbetriebsstäätte ist grundstte ist grundsäätzlich weder Gewinn tzlich weder Gewinn 

noch Verlust zuzurechnennoch Verlust zuzurechnen
nn Ertrag: VertreterbetriebsstErtrag: Vertreterbetriebsstäätte als (fiktives) tte als (fiktives) selbselb--

ststäändiges und unabhndiges und unabhäängiges Unternehmen (Art. 7 II ngiges Unternehmen (Art. 7 II 
OECDOECD--MA) ist ein Ertrag i. H. der VergMA) ist ein Ertrag i. H. der Vergüütung tung 
zuzurechnen, die ein selbstzuzurechnen, die ein selbstäändiger und unabhndiger und unabhäängiger ngiger 
Vertreter erzielt Vertreter erzielt 

nn Aufwand: die an Vertreter tatsAufwand: die an Vertreter tatsäächlich gezahlte chlich gezahlte 
VergVergüütungtung

nn OECD: inzwischen AblehnungOECD: inzwischen Ablehnung



VertreterbetriebsstVertreterbetriebsstäättette
4. Offene Fragen4. Offene Fragen

nn Gewinnzurechnung bei VertreterbetriebsstGewinnzurechnung bei Vertreterbetriebsstäättentten
2. Eigenh2. Eigenhäändlermodellndlermodell
nn VertreterbetriebsstVertreterbetriebsstäätte wird wie ein Eigenhtte wird wie ein Eigenhäändler behandelt: ndler behandelt: 

Einkauf der Produkte vom Hersteller (GeschEinkauf der Produkte vom Hersteller (Geschääftsherr) und ftsherr) und 
Weiterverkauf an Kunden Weiterverkauf an Kunden 

nn GewinnermittlungGewinnermittlung
UmsatzerlUmsatzerlööse des Vertretenen se des Vertretenen 

-- Einstandskosten der bezogenen Waren Einstandskosten der bezogenen Waren 
-- VergVergüütung des Vertreterstung des Vertreters
-- anteilige Kosten Geschanteilige Kosten Geschääftsfftsfüührung/Verwaltung des hrung/Verwaltung des 

Vertretenen Vertretenen 
== Gewinn VertreterbetriebsstGewinn Vertreterbetriebsstäättette



VertreterbetriebsstVertreterbetriebsstäättette
4. Offene Fragen4. Offene Fragen

nn Gewinnzurechnung bei VertreterbetriebsstGewinnzurechnung bei Vertreterbetriebsstäättentten
3. Neuer Ansatz der OECD3. Neuer Ansatz der OECD
nn Anwendung der allgem. GrundsAnwendung der allgem. Grundsäätze der tze der 

Einkunftsabgrenzung auch bei VertreterbetriebsstEinkunftsabgrenzung auch bei Vertreterbetriebsstäätten tten 
((functionallyfunctionally separate separate entityentity approachapproach))

nn Einkunftsabgrenzung wie zwischen verbundenen Einkunftsabgrenzung wie zwischen verbundenen 
Unternehmen. Basis: FunktionsanalyseUnternehmen. Basis: Funktionsanalyse

nn Der Der VertreterVertreter--BSBS werden die WG und Risiken zugeordnet, werden die WG und Risiken zugeordnet, 
die mit den vom Vertreter im Auftrag des Prinzipals die mit den vom Vertreter im Auftrag des Prinzipals 
ausgeausgeüübten Funktionen im Zusammenhang stehen, bten Funktionen im Zusammenhang stehen, 
einschl. eines im Hinblick auf die zugeordneten WG und einschl. eines im Hinblick auf die zugeordneten WG und 
Risiken angemessenen DotationskapitalsRisiken angemessenen Dotationskapitals

nn Gewinnabgrenzung auf Basis zugeordneter WG, Risiken, Gewinnabgrenzung auf Basis zugeordneter WG, Risiken, 
DotationskapitalDotationskapital
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Vielen Dank fVielen Dank füür Ihre Aufmerksamkeit !r Ihre Aufmerksamkeit !
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